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► Nr.  VO/2025/14416
öffentlich

Lübeck, 08.07.2025
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Lübecker Altstadt: Feststellung des Jahresabschlusses 
2023
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

22.09.2025 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
14.10.2025 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
06.11.2025 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1 Gemäß § 92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 15 Abs. 3 StiftungsG S-H wird hiermit der Jahresabschluss 2023
mit einem Fehlbetrag von -277,28 € zur Kenntnis genommen.

2 Dieser Fehlbetrag wird im darauffolgenden Jahr aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen.

3 Der dazugehörende Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2025/14349) wurde
am 02.07.2025 abschließend im Prüfungsausschuss beraten.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
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X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Satzungsgemäß erfolgen Fehlbetragsausgleiche bzw. Überschussverwendungen aus/in 
den/die Rücklagen.

Anlagen:
+ JA 2023
+ Prüfbericht des RPA dazu

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2025/14349
öffentlich

Lübeck, 19.06.2025

Bearbeitung: Yvonne Boller (E-Mail: yvonne.boller@luebeck.de Telefon: 122-7101)

Stiftung Lübecker Altstadt - Bericht über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2023

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o. a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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Abkürzungsverzeichnis 

 

ARAP - Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

GemHVO-Doppik - Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen 

Haushaltsplanes der Gemeinden – Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO - Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 

JA - Jahresabschluss 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 
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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Die Stiftung Lübecker Altstadt ist eine gemeinnützige, rechtsfähige kommunale Stiftung des 

bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in Lübeck. Sie wurde mit Urkunde vom 13. Dezember 1979 

errichtet. In der Sitzung der Bürgerschaft am 24. April 1980 wurde beschlossen, die Verwaltung der 

Stiftung der Hansestadt Lübeck gemäß § 17 Abs. 1 Stiftungsgesetz zu übertragen. Es handelt sich 

um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 Gemeindeordnung (GO).  

Der Jahresabschluss (JA) und der Lagebericht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2023 wurden vom 

Bereich Haushalt und Steuerung (mit Stiftungsverwaltung) erstellt und jeweils am 05.12.2024 vom 

Bürgermeister der HL unterzeichnet.  

Die Prüfung des JA 2023 und des Lageberichts 2023 erfolgt gemäß § 92 Abs. 1 GO in Verbindung mit 

§ 116 Abs. 1 Nr. 1 GO durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). Nach Abschluss der Prüfung legt der 

Bürgermeister gemäß § 92 Abs. 3 GO den JA und den Lagebericht zusammen mit dem 

Schlussbericht des RPA der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den JA und den 

Lagebericht mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- 

und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 

beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsgrenzen durch-

geführt. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem Bericht aufgeführt. 

Prüfungsgegenstand war der JA 2023. Der JA 2023 wurde dem RPA im Dezember 2024 zur Prüfung 

vorgelegt, die weiteren Prüfungsunterlagen wurden während der Prüfung bereitgestellt. Die 

Prüfung des JA und des zugehörigen Lageberichtes ist im Januar 2025 durch das RPA erfolgt.  

  



 
 

 

Seite 6 

2 Vorjahre 

 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2011 bis 2022 

Aktive 

Rechnungsabgrenzung

s-posten (ARAP) 

 

  

Bildung eines ARAP für 

Zuschüsse zu Sanierungs-

maßnahmen ist beim Zu-

schussgeber nicht 

zulässig. Dieses ist nicht 

gedeckt durch § 40 Abs. 7 

Gemein-

dehaushaltsverordnung- 

Doppik (GemHVO-

Doppik). 

 

Nach § 40 Abs. 7 GemHVO-

Doppik sind geleistete Zu-

schüsse für die Anschaffung 

und Herstellung von Vermö-

gensgegenständen als ARAP 

zu aktivieren, soweit das 

wirtschaftliche Eigentum 

nicht bei der Stiftung liegt.  

Keine 

Veränderung 

nach dieser 

Prüfung. Die 

Verwaltung 

setzt den 

Ansatz fort. Die 

Auffassung des 

RPA bleibt 

bestehen. 

 

3 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. Der 

Haushaltsplan 2023 für die Stiftung wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 29.09.2022 

beschlossen (VO/2022/11262). Gemäß § 78 Abs. 1 GO enthält der Haushaltsplan alle im 

Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und 

eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie 

die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Berichtsrelevante Überschreitungen des 

Haushaltsplans haben sich nicht ergeben.  

 

4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der 

Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt.  

4.1 Bilanz 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres 

überein. Das Jahresergebnis stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der 

Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den An-

lagen zum Anhang (Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem 

überprüft.  
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Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz, mit inhaltlichen Anmerkungen oder Feststellungen 

werden nachfolgend erläutert. Der Posten Stiftungskapital wurde nicht systematisch geprüft, da 

sich hier keine inhaltlichen Änderungen zu den Vorjahren ergeben haben. 

Laut Anhang wurde eine körperliche Inventur im Wirtschaftsjahres 2023 durchgeführt. Hier haben 

sich keine Veränderungen ergeben. 

 Liquide Mittel 

 

Liquide Mittel JA  31.12.2022 Veränderung JA 31.12.2023 

Bilanzposten 2.4 228.594 EUR + 62 EUR 229.656 EUR 

Die Stiftung verfügt ausschließlich über Geldmittel. Die Salden wurden durch Kontounterlagen 

belegt. 

Der Betrag in Höhe von 230 TEUR ergibt sich aus dem Bestand des Girokontos (8 TEUR), eines 

Sparbuches (2 TEUR) sowie einer Spareinlage mit Festzinsvereinbarung (220 TEUR). Die Spareinlage 

in Höhe von 220 TEUR ist für die Zeit vom 31.05.2019 bis zum 30.05.2025 in einem Vertrag über 

Wachstumssparen angelegt. In der Stellungnahme zum JA 2021 wurde mitgeteilt, dass die 

Stiftungsverwaltung prüft, ob die Spareinlage in Höhe von 220 TEUR gekündigt und anderweitig 

angelegt wird. Hiernach wären dann Zinserträge bis zu 6.000 € per anno möglich. Gemäß 

Lagebericht 2023 ist die Anfrage bzgl. besserer Konditionen bisher erfolglos verlaufen. 

Entsprechende Unterlagen zur Verifizierung der Aussage wurden dem RPA durch die Verwaltung 

vorgelegt.  

 Rücklagen 

 

Rücklagen JA 31.12.2022 Veränderung JA 31.12.2023 

1.03 Zweckrücklage 166 EUR        -166 EUR 0 EUR 

1.3 Ergebnisrücklage 18.226 EUR +166 EUR 18.392 EUR 

Die Zweckrücklage wird nun korrekt unter der Ergebnisrücklage auf einem gesonderten Konto 

ausgewiesen. Der Ausweis der Ergebnisrücklage (1.3.) hat sich somit um 166 EUR erhöht.  

4.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. 

Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 
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In der Ergebnisrechnung ergeben sich keine wesentlichen Positionen. Es entstand ein 

Jahresfehlbetrag in Höhe von 277 EUR (siehe auch Tz. 6). Dieser soll nach Beschlussfassung der 

Bürgerschaft und des Stiftungsrats aus der Ergebnisrücklage entnommen werden.  

4.3 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Der Endbestand 

der liquiden Mittel stimmt mit der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist formal und 

rechnerisch richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem 

überein. Es gibt keine wesentlichen berichtsrelevanten Positionen in der Finanzrechnung. 

 

5 Anhang 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA, er enthält die nach § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik 

erforderlichen Angaben. Die nach § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik erforderlichen Forderungs- und 

Verbindlichkeitenspiegel sind beigefügt und wurden geprüft.  

 

6 Lagebericht 

Der dem JA beigefügte Lagebericht vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Stiftung über die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Stiftung. 

 

7 Stiftungsvermögen und Stiftunsgzweck 

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgabe - der Förderung der Denkmalpflege- gemäß Stiftungssatzung aus 

den Erträgen des Stiftungsvermögens. Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung 

des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen (Stiftungsvermögen) wurde in seinem Bestand 

erhalten.  

Entwicklung der letzten zehn Jahre: 

 

Jahr Überschüsse (+)  / 

Fehlbeträge (-) 

Eigenkapital davon 

Stiftungskapital  

2014 + 1.279 EUR 242.698 EUR 207.946 EUR 

2015 + 1.349 EUR 244.047 EUR 207.946 EUR 

2016 - 5.086 EUR 238.960 EUR 207.946 EUR 



 
 

 

Seite 9 

Jahr Überschüsse (+)  / 

Fehlbeträge (-) 

Eigenkapital davon 

Stiftungskapital  

2017 -528 EUR 238.433 EUR 207.946 EUR 

2018 -415 EUR 246.364 EUR 215.236 EUR 

2019 -714 EUR 244.594 EUR 215.236 EUR 

2020 -789 EUR 243.805 EUR 215.236 EUR 

2021 - 825 EUR 242.978 EUR 224.589 EUR 

2022 -551 EUR 242.430 EUR 224.589 EUR 

2023 -277 EUR 242.153 EUR 224.589 EUR 

Daraus ist erkennbar, dass die Erlöse der Stiftung seit Jahren zurückgegangen sind. In den letzten 

acht Jahren ergaben sich ausschließlich Fehlbeträge in unterschiedlicher Höhe. 

Im Lagebericht wird darauf hingewiesen, dass sich die finanzielle Leistungsfähigkeit ausschließlich 

durch Zinserträge aus dem festgelegten Stiftungskapital bestimme. Bis zum 30.05.2025 sind 

220.000 EUR als Wachstumssparen festgelegt. Die Verzinsung ist gestaffelt in folgende Raten: 

Im 1. Jahr: 0,3 %; im 2. Jahr: 0,4 %; im 3. Jahr: 0,5 %, im 4. Jahr: 0,7 %; im 5. Jahr: 1,0 % und im 6. Jahr: 

1,2 %. Eine Anfrage bzgl. besserer Konditionen bei verschiedenen Banken um die Zinserträge zu 

erhöhen, ist bislang erfolglos verlaufen.  

Eine Verbesserung der Situation werde erst ab dem Jahr 2024 prognostiziert. 

In den vergangenen elf Jahren wurden insgesamt zwei Projekte durch die Stiftung gefördert: 

 

2013 
Zuschuss für Restaurierungsarbeiten an den 

Natursteinelementen an der Fassade des Wolpmann'schen 

Hauses Königstraße 81 in Höhe von  

4.000 EUR 

2016 Förderung der Restaurierung des Rokokosaales im Erdgeschoss 

des Seitenflügels des Wolpmann'schen Hauses Königstraße 81 

mit  

5.020 EUR 

Mit Hilfe der Erlöse aus der Anlage der liquiden Mittel ergaben sich in den letzten Jahren keine 

nennenswerten Zuwächse für eine nachhaltige Förderung von Denkmalpflegeobjekten. Der 

Abwärtstrend der Jahresergebnisse, die sich bereits das achte Jahr in Folge als Fehlbeträge zeigen, 

kann dauerhaft dazu führen, dass das Stiftungskapital schwindet. Die Leistungsfähigkeit der Stiftung 

zur Erfüllung des Stiftungszwecks wird sich mit der Neuanlage in 2025 zeigen. Das RPA weist auf 

§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BGB hin, wonach der Vorstand eine Stiftung auflösen soll, wenn die Stiftung ihren 

Zweck endgültig nicht mehr dauernd und nachhaltig erfüllen kann. 
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